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MV beteiligt sich am Pilotprojekt zur 110-
Notruf-Ortung – Pegel: Seit Monaten klar 

Innenminister Christian Pegel hat in der heutigen Debatte 

im Landtag erneut das dargestellt, was das Innenministe-

rium Anfang April bereits im Rahmen der Antwort einer 

Kleinen Anfrage an die Parlamentarier geantwortet hatte. 

Inhalt der Information an den Landtag damals wie heute: 

Die Landespolizei und das Innenministerium bereiten seit 

mehreren Monaten technisch und vertraglich die Teilnahme 

an der einzigen derzeit in Deutschland verfügbaren techni-

schen Lösung für eine Standortübertragung bei Handyanru-

fen unter der Polizeinotrufnummer 110 vor. Heute ergänzte 

der Minister, dass zwischenzeitig die Teilnahme Mecklen-

burg-Vorpommerns an dem Pilotprojekt zur Ortung von 

Notrufen aus Baden-Württemberg unterzeichnet wurde und 

jetzt technisch für die Notrufannahmestellen der Polizei vor-

bereitet wird, um zeitnah startklar zur Anwendung zu sein. 

„Bereits in unserer Antwort auf die entsprechende Kleine 

Anfrage haben wir deutlich gemacht, dass wir dieses Pilot-

projekt befürworten und unsere Teilnahme daran vorberei-

ten. Die erfolgte Unterschrift dazu habe ich auch heute in 

der Landtagssitzung deutlich gemacht. Dieser Prozesse 

musste gezielt angegangen und in intensiven Gesprächen 

mit dem Land Baden-Württemberg fertiggestellt werden. 

Bereits Geschehendes erneut einzufordern, ist absurd“, so 

Innenminister Christian Pegel.  

Mit dieser Technologie kann bei Anrufen über die Notruf-

nummer 110 automatisch der genaue Standort der Anru-

fenden ermittelt werden. Die sogenannte „Advanced Mobile 

Location“-Technologie (AML) ermöglicht es, Einsatzorte 

deutlich schneller und präziser zu bestimmen – selbst 
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dann, wenn die Anrufenden ihren Aufenthaltsort nicht ge-

nau mitteilen können. Die Landespolizei Baden-Württem-

berg hat dieses Projekt initiiert. 

Zudem ist vorgesehen, dass in der anstehenden Novelle 

des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes eine sogenannte 

bereichsspezifische Rechtsgrundlage geschaffen wird, um 

diese sehr persönlichen Daten des Standortes des Anru-

fers auch dauerhaft automatisiert aus dem AML-Endpunkt 

des Landes Baden-Württemberg zur Notrufnachverfolgung 

abrufen zu können und damit Rechtssicherheit für die Lan-

despolizei Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen.  

„Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger steht für uns an 

oberster Stelle. Deshalb war es uns wichtig, nicht nur zu 

fordern, sondern zu handeln – und zwar gründlich, rechtssi-

cher und mit den richtigen Partnern. Deshalb bemüht sich 

die Landespolizei aktuell, auch schon vor der langfristig wir-

kenden Gesetzesänderung im Rahmen eines Projektes ei-

nen Testlauf durchzuführen – Abstimmungen mit Daten-

schützern und Technikern sind bereits eingeleitet“, so 

Christian Pegel. 


